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Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

(IFG) vom 14. März 2020

███████ ███████▋

ich komme zurück auf  Ihren Antrag vom 14. März 2020, mit dem Sie um  Übersendung von 

aktuellen und  v er gangenen  E ntwür fe  z ur   neuen  är z tlic hen  A ppr obations or dnung  s owie  

unter s c hiedlic hen  Begr ündungen   und  K ommentier ungen  bitten.

Ihr Antrag wird abgelehnt.

E in A ns pr uc h auf  Infor mations z ugang  gemäß  § 1  A bsatz  1 IFG besteht im vorliegenden  Fall aus  

folgendem Grund  nic ht:

Nach § 3 Nummer  3  Buchstabe b) IFG besteht u.a. dann kein Anspr uc h auf Infor mations z ugang, 

wenn und  s olange  die Beratungen  von Behörden  beeinträchtigt werden. Schutzgut ist die 

Gewährleistung eines unbefangenen  und freien Meinungsaustauschs sowohl bei 

innerbehördlichen  Beratungen  als auch bei Beratungen  zwischen Beh ör den  und  s ons tigen  

E inr ic htungen. 

Im vorliegenden  Fall hat das Bundesministerium  für Gesundheit  Ende 2019 einen 

Arbeitsentwurf zur Änderung  der Approbationsordnung  für Ärzte zur Umsetzung des 

Masterplans Medizinstudium 2020  an  die  Länder   und  V er bände  v er s andt. Bei diesem Verfahren 

handelt  es sich um ein  laufendes Rechtssetzungsverfahren. E ine Herausgabe der begehrten 

Infor mationen  wür de  s owohl  die  Ber atung  v on  Behörden beeinträchtigen  als auch  den Erfolg 

der Entscheidung  vereitel n. U m eine  or dnungs gemäße  Erfüllung der gesetzlichen 

Verwaltungsaufgaben sicherzustellen und um den behördlichen Entscheidungsprozess nicht zu 

verzögern, wird der Antrag auf Informationszugang  abgelehnt. 
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Nachdem das laufende Verfahren abgeschlossen ist, wird  die Ä nder ung  der   

Appr obations or dnung öffentlich zugänglich gemacht.

Infor mations z ugang  kann  v or aus s ic htlic h nac h A bs c hlus s  der  Ber atungen  er folgen. E in genauer  

Ter min hier für  kann  der z eit nic ht  genannt  wer den.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen  diesen Bescheid kann  innerhalb  eines  Monats nach  Bekanntgabe Widerspruch eingelegt 

werden  beim  Bundesministerium  für  Gesundheit,  Rochusstraße 1, 53123 Bonn. Dafür  stehen 

mehrere Möglichkeiten  zur  Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann  schriftlich oder zur Niederschrift erhoben  werden. 

2. Der Widerspruch kann  auch  auf elektronischem Weg  erhoben werden. Dafür stehen 

folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Der Widerspruch  kann  mit  qualifizierter elektronischer Signatur  per  E-Mail erhoben 

werden. Die E-Mail-Adress e lautet: poststelle@bmg.bund.de.  

Der Widerspruch kann  auch  durch De -Mail in  der  Sendevariante mit  bestätigter 

sicherer Anmeldung  nach dem De- Mail-Gesetz erhoben  werden.  Die De-Mail-

Adresse lautet poststelle@bundesgesundheitsministerium.de.   

Mit freund lichen  Grüßen

Im Auftrag
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